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Änderungsantrag zu S1

Von Zeile 49 bis 52 löschen:
§ 7 Nichtbinäre Personen

Personen, die sich weder ausschließlich als männlich noch ausschließlich als weiblich definieren,
dürfen sowohl die nach diesem Statut für Frauen vorbehaltenen als auch die für Männer offenen
Positionen einnehmen.“

Begründung

Durch ein erneutes Studium des Bundesfrauenstatuts haben wir festgestellt, dass dieser Paragraph
leider nicht mehr zulässig ist, da er dem Bundesfrauenstatut widerspricht
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